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1. GRUNDLAGEN 

1.1. VORBEMERKUNG 

Das Artenschutzregime stellt ein eigenständiges Instrument für den Erhalt der Arten 
dar. Die artenschutzrechtlichen Vorschriften betreffen sowohl den physischen Schutz 
von Tieren und Pflanzen als auch den Schutz ihrer Lebensstätten. Sie gelten 
flächendeckend für alle Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie für alle 
europäischen Vogelarten.  
Durch die Novellierungen des Bundesnaturschutzgesetzes müssen die Artenschutz-
belange bei allen Bauleitplanverfahren und baurechtlichen Genehmigungsverfahren 
beachtet werden. Hierfür ist eine Artenschutzprüfung (ASP) durchzuführen, bei der ein 
naturschutzrechtlich fest umrissenes Artenspektrum einem besonderen dreistufigen 
Prüfverfahren unterzogen wird. 
Bei der ASP handelt es sich um ein eigenständiges Verfahren, das nicht durch andere 
Prüfverfahren ersetzt werden kann. 
 

1.2. RECHTSGRUNDLAGEN 

Notwendigkeit zur Durchführung 
Die Notwendigkeit zur Durchführung einer ASP im Rahmen der Bauleitplanung und 
bei der Genehmigung von Vorhaben ergibt sich aus den Artenschutzbestimmungen 
des Bundesnaturschutzgesetzes §§ 44 Abs. 1,5,6 und 45 Abs. 7 (BNatSchG). Das 
Artenschutzrecht gilt unmittelbar, bedarf also keiner Umsetzung durch die Länder.  
 

Nach nationalem und internationalem Recht werden drei verschiedene 
Artenschutzkategorien unterschieden (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 12 bis 14 BNatSchG): 
 

• besonders geschützte Arten (nationale Schutzkategorie), 

• streng geschützte Arten (national) inklusive der FFH-Anhang IV-Arten 
(europäisch), 

• europäische Vogelarten (europäisch). 

Gemäß § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG sind die „nur“ national geschützten Arten von 
den artenschutzrechtlichen Verboten bei Planungs- und Zulassungsvorhaben 
freigestellt. Sie werden wie alle nicht geschützten Arten nur im Rahmen der 
Eingriffsregelung behandelt. 
 

Zugriffsverbote (§44 Abs. 1 BNatSchG)  
Im Zusammenhang mit der Bauleitplanung und der Genehmigung von Vorhaben sind 
für die europäisch geschützten Arten die in § 44 Abs. 1 BNatSchG formulierten 
Zugriffsverbote zu beachten. Es ist verboten… 
 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 
fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der 
Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-
schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zer-
stören, 

3. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen 
Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Über-
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winterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche 
Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der 
lokalen Population einer Art verschlechtert, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwick-
lungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu 
beschädigen oder zu zerstören. 

 

2. Ablauf und Inhalte einer Artenschutzprüfung (ASP) 

Eine Artenschutzprüfung (ASP) lässt sich in drei Stufen unterteilen: 
 

Stufe I:  Vorprüfung (Artenspektrum, Wirkfaktoren) 
   Überschlägige Prognose ob und ggf. bei welchen Arten artenschutz-

rechtliche Konflikte auftreten/ Verfügbare Informationen nutzen/ 
Vorhabentyp und Örtlichkeit berücksichtigen/wenn artenschutzrechtliche 
Konflikte möglich zu Stufe II übergehen. 

Stufe II Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 
   Vermeidungsmaßnahmen inkl. vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen, ggf. 

Risikomanagement konzipieren/ Prüfung bei welchen Arten trotz dieser 
Maßnahmen gegen die artenschutzrechtlichen Verbote verstoßen 
wird/ggf.  Artenschutz-Gutachten 

Stufe III Ausnahmeverfahren 
   Liegen die drei Ausnahmevoraussetzungen (zwingende Gründe, 

Alternativlosigkeit, Erhaltungszustand) vor, Ausnahme von den Verboten 
möglich. 

 
Zur Vereinfachung und Beschleunigung der ASP kann das standardisierte „Protokoll 
einer Artenschutzprüfung (ASP), Teil A.) (Angaben zum Plan/Vorhaben)“ und ggf. als 
Anlage dazu der ergänzende „Teil B.) (Anlage Art-für-Art-Protokoll)“ (vgl. Anlage 2) 
verwendet werden, das bezüglich Ablauf und Inhalt alle rechtlich erforderlichen 
Prüfschritte beinhaltet.  

 

3. Stufe 1: Vorprüfung (Artenspektrum, Wirkfaktoren) 

3.1. ARBEITSSCHRITT 1.1: VORPRÜFUNG DES ARTENSPEKTRUMS 

In der vorliegenden Ausarbeitung wird untersucht, ob durch das geplante Vorhaben, 
artenschutzrechtliche Belange gem. § 44 BNatSchG betroffen sind, bzw. ein 
entsprechender Verbotstatbestand vorliegt. 
 

Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) hat für 
Nordrhein-Westfalen für jedes Messtischblatt eine naturschutzfachlich begründete 
Auswahl von Arten erstellt, die einer artenschutzrechtlichen Prüfung im Sinne einer 
Art-für-Art-Betrachtung zu unterziehen sind. Diese Arten werden in Nordrhein-
Westfalen "planungsrelevante Arten" genannt und im Fachinformationssystem 
geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen (FIS) aufgeführt. Die übrigen in NRW 
vorkommenden europäischen Vogelarten, die zwar dem Schutzregime des § 44 
BNatSchG unterliegen, aber nicht zur Gruppe der planungsrelevanten Arten gehören, 
werden grundsätzlich nicht „Art für Art“ untersucht. Bei diesen Arten kann im Regelfall 
davon ausgegangen werden, dass wegen ihrer Anpassungsfähigkeit und des landesweit 
günstigen Erhaltungszustandes („Allerweltsarten") bei Eingriffen nicht gegen die Verbote 
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VÖGEL 
Für alle genannten Greifvögel (Habicht, Sperber, Mäusebussard, Rohrweihe, 
Turmfalke) hat die Fläche keine Bedeutung als Lebensraum, es fehlt die Gelegenheit 
zum Nestbau und als Jagdfläche ist die Fläche ebenfalls nur wenig geeignet. Das gleiche 
gilt für die Eulen (Steinkauz, Uhu, Waldkauz, Schleiereule). Die an offene Feldflächen 
gebundenen Feldvogelarten Rebhuhn, (Schwarzkehlchen) finden hier ebenfalls keinen 
geeigneten Lebensraum 
Der Baumpieper lebt in Heidelandschaften und für Nachtigall, Feldsperling und 
Turteltaube stimmen nur einzelne Habiatbestandteile überein in einer insgesamt zu 
anthropogen geprägten Umgebung. Auch die beiden Möwenarten (Heringsmöwe, 
Sturmmöwe) würden höchstens ein (hier nicht vorhandenes) Flachdach als Brutplatz 
nutzen.  
Am ehesten stimmen die Habitatbedingungen für die Mehlschwalbe, die 
Rauchschwalbe ist relativ stark an landwirtschaftliche Strukturen gebunden, die hier 
fehlen. Das Haus hat jedoch eine moderne Fassadendämmung erhalten und an allen 
einsehbaren Stellen waren keine Schwalbennester zu erkennen. Dies gilt auch für die 
anderen Gebäude. Ein Besatz am Haus konnte auch nicht vom Biologen Straube 
bestätigt werden. 
Auch der Kleinspecht könnte die Fläche außerhalb der Brutzeit zur Nahrungssuche 
nutzen. Hier vor allem die morschen Fichten.  
Innerhalb dieser Fichtenanpflanzung befanden sich ein oder mehrere Nester von 
Rabenkrähen. 
 
AMPHIBIEN 
Die Habitatbedingungen stimmen nicht mit den Ansprüchen des Laubfrosches 
überein. 
 
PFLANZEN 
Geschütze bzw. planungsrelevante Pflanzenarten werden nicht genannt bzw. 
erwartet. 
 

3.2.2. BAUMASSNAHME 

Geplant ist ein Allgemeines Wohngebiet für Geschosswohnungsbau mit einer GRZ 
von 0,4, durch Nebenanlagen auf 0,6 erweiterbar. Die Erschließung erfolgt 
voraussichtlich von allen angrenzenden Straßen. Die vorhandene Hecke bleibt 
voraussichtlich zur Einfriedung des Baugebietes bestehen.  
 
BAU- ANLAGEN- UND BETRIEBSBEDINGTE WIRKUNGEN  
Baubedingte Wirkungen resultieren aus dem bauzeitlichen Flächen- und 
Lebensraumzugriff, sowie Wirkungen, die sich aus dem Baubetrieb ableiten.     
Zur Umsetzung des Bebauungsplanes müssen zunächst ein Wohngebäude, Schuppen 
und Glashäuser abgerissen, sowie Bäume und Sträucher gerodet werden. 
Für die eigentliche Baumaßnahme wird die Fläche mit schwerem Baugerät befahren, 
was zu Bodenverdichtungen führt. Die Abriss- und Baumaßnahmen führen außerdem 
zu Lärm- und Abgasemissionen sowie zu optischen Beeinträchtigungen, die auch über 
die Fläche hinaus, auf die umgebende Bebauung wirken. Die Mitbachaue liegt dabei, 
geschützt durch eine Baureihe in ausreichender Entfernung. 
Die, das Plangebiet umgebende Hecke soll erhalten werden.  
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Betriebsbedingte Wirkungen sind im Wesentlichen zusätzliche Schallemissionen durch 
die Nutzung des neuen Wohngebietes. Die Schallimmissionen relativieren sich im 
Hinblick auf die vorhandenen Immissionen aus Besiedelung und Verkehr auf den drei 
umliegenden Straßen (Pappelallee, Billiger Straße, Augenbroicher Straße). 
 
SÄUGETIERE 
Die als planungsrelevante Art für das MTB 5306 genannte Zwergfledermaus könnte  
Teile des Gebietes als Jagdhabitat nutzen. Dies ist eine relativ häufige Art, die sich 
Lichtquellen zur Jagd auf Insekten zu Nutze machen kann. Möglicherweise treten hier 
auch vereinzelt andere Fledermausarten auf, die der Leitstruktur Mitbachaue folgen 
und Abstecher in benachbarte Gärten machen. Als Jagdgebiet besitzt die alte Gärtnerei 
jedoch nur wenig Potential da die Grünstrukturen überschaubar sind. 
Die Nutzung des massiven Wohngebäudes als Schlafquartier konnte durch eine 
Untersuchung ausgeschlossen werden. Beim Abriss und bei der Fällung von Bäumen 
sind eine Bauzeitenregelung und besondere Vorsichtsmaßnahmen zu berücksichtigen.  
So kann ein Verbotstatbestand gem. § 44 (1) Nr. 1 bis 3 BNatSchG grundsätzlich 
ausgeschlossen werden.  
 
VÖGEL 
Auf dem Gelände befinden sich nur im überschaubaren Umfang lebensraumtypische 
Gehölze, weshalb ein Vorkommen planungsrelevanter Arten ausgeschlossen wird. Es 
gibt auch keine Hinweise auf entsprechende Arten. Eine Erfüllung der 
Verbotstatbestände gem. § 44 (1) Nr. 1-3 BNatSchG ist deshalb nicht zu erwarten.  
 
SONSTIGE NICHT PLANUNGSRELEVANTE ARTEN 
Sonstige europäische Vogelarten sind wahrscheinlich. Üblicherweise ist deren 
Erhaltungszustand aufgrund guter Anpassungsfähigkeit zumeist gut.  
Die Einhaltung einer Bauzeitenregelung verhindert die Betroffenheit dieser Vogelarten.  
Die Bepflanzung der künftigen Grünflächen mit lebensraumtypischen Gehölzen 
werden für einige Arten neue Möglichkeiten zur Besiedelung bieten.  
 

3.3. KONFLIKTTRÄCHTIGE ARTEN  

Konflikte mit Fledermäusen können auf Grundlage einer Untersuchung ausgeschlossen 
werden. Beim Abriss des Gebäudes sind bestimmte Vermeidungsmaßnahmen zu 
berücksichtigen. 
Ein Konflikt mit planungsrelevanten Vogelarten wird ausgeschlossen und kann bei nicht 
planungsrelevanten europäischen Vögeln durch Einhaltung einer Bauzeitenregelung 
vermieden werden.  
 

4. VERMEIDUNGS-, VERMINDERUNGS- UND AUSGLEICHS-
MASSNAHMEN 

Um eine Erfüllung der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG 
während der Bauphase und durch die Umsetzung des Bebauungsplanes ausschließen 
zu können sind folgende Maßnahmen zu ergreifen: 
 
VERMEIDUNG 

 Die Gehölze sind außerhalb der Brutzeit zwischen Anfang Oktober und Ende 
Februar zu roden.  
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 Die außen liegende Hecke sollte so weit möglich vor den Beeinträchtigungen 
der Baumaßnahme geschützt werden.  

 Bei Abbruch und Fällung ist stets auf Tiere in bislang nicht erkennbaren 
Höhlungen zu achten. Gefundene Tiere sind zu schützen und ggf. von einem 
Fachmann aufzunehmen. 

 Lebensstätten planungsrelevanter Arten wären im Falle eines Nachweises nach 
Rücksprache mit dem Kreis Euskirchen kurzfristig und in geeigneter Anzahl und 
Qualität zu ersetzen. 
 
 

5. Zusammenfassung  

Vermutlich ab 2019 soll auf der Fläche der heutigen Gärtnerei Dahmen in Euskirchen 
ein Allgemeines Wohngebiet für Geschosswohnungsbau entwickelt werden. Die 
Anbindung an das örtliche Straßennetz erfolgt über die umliegenden Straßen 
(Pappelallee, Augenbroicher Str. und Billiger Straße).  
 

Die 1,34 ha große Fläche ist derzeit zu 68 % bebaut oder versiegelt. Der Rest besteht 
aus einzelnen gepflegten Zierflächen mit Rasen und nicht lebensraumtypischen 
Gehölzen, sowie extensiv gepflegte Gartenflächen und Brachen mit Grasbewuchs, 
Nadelbäumen und Gehölze im jungen Sukzessionsstadium. Eine vorhandene 
Heckeneinfriedung (Hainbuche) soll erhalten bleiben.  
Durch die künftigen Bebauungs- und Erschließungsmaßnahmen könnten nahezu 
ähnliche Größenordnungen versiegelt werden, voraussichtlich ist dieser Wert jedoch 
geringer.  
 

Gemäß den Artenschutzbestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) 
ist eine Artenschutzprüfung durchzuführen.  
Aus dem § 44 Abs. 1 Nr. 1-4 BNatSchG resultiert ein Verletzungs- und 
Tötungsverbot, ein Störungsverbot und ein Zerstörungsverbot für Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten für besonders geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten. 
 

Für das von der Baumaßnahme betroffene Messtischblatt 5306 (Euskirchen), Qua-
dranten 2 und 4 und die Lebensraumtypen „Kleingehölze“, „Gärten/Siedlungsbrachen 
und „Gebäude“ gelten insgesamt 22  Arten als planungsrelevant, dazu zählen 
1 Säugetier,  20 Vogelarten und 1 Amphibienart.  
 

Vor allem im Zuge der Baufeldräumung könnte es zu Konflikten mit dem § 44 (1) Nr. 
1 u. 3 BNatSchG bezgl. nicht planungsrelevanter Europäischer Vogelarten kommen. 
Planungsrelevante Fledermäuse konnten im Zuge einer Untersuchung nicht 
nachgewiesen werden. Außerdem ist mit leichten optischen und akustischen 
Störungen durch Baugeräte und Arbeiten (Beleuchtung, Abbruch- und 
Motorengeräusche, Rufe etc.) zu rechnen. 
 

Seltene Pflanzenarten sind aufgrund des unzutreffenden Lebensraumes inkl. intensiver 
Nutzung nicht zu erwarten.  
 

Die Erfüllung der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG sind 
außerdem durch folgende Maßnahmen auszuschließen.  
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VERMEIDUNG 
 

 Die Gehölze sind außerhalb der Brutzeit zwischen Anfang Oktober und Ende 
Februar zu roden.  

 Die außen liegende Hecke sollte so weit möglich vor den Beeinträchtigungen 
der Baumaßnahme geschützt werden.  

 Bei Abbruch und Fällung ist stets auf Fledermäuse in bislang nicht erkennbaren 
Höhlungen zu achten. Gefundene Tiere sind zu schützen und ggf. von einem 
Fachmann aufzunehmen. 

 Lebensstätten planungsrelevanter Arten wären im Falle eines Nachweises nach 
Rücksprache mit dem Kreis Euskirchen kurzfristig und in geeigneter Anzahl und 
Qualität zu ersetzen. 
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